
Regeln für die Aufnahme in die neue Sorten-Fibel 

Lange haben wir beraten und überlegt, was alles in das neue Verzeichnis aufgenommen werden soll. 

Einerseits erhöht ein zu weit gesteckter Umfang Papierverbrauch, Druck- und Versandkosten. 

Andererseits haben wir die Vielfalt an Pflanzenfreund:innen vor Augen, deren unterschiedliche 

Interessensgebiete, Passionen und Neigungen, aber auch deren Neugier und Offenheit für 

Unbekanntes. Letztlich sollst Du selbst eigenverantwortlich die Entscheidung treffen, welche 

Pflanzenschätze Du vorstellen möchtest. Und noch eins: wir agieren in einer gesetzlich 

reglementierten Materie, die es zu beachten gilt. Wir bitten Dich aus all den Gründen, die folgenden 

Vorgaben, Grundsätze und Anregungen zu beachten. 

 Die neue Sortenfibel ist kein Saatgut-Katalog. Sie verfolgt selbst keine kommerziellen Ziele 

und möchte sich von einer Kommerzialisierung der Erhaltungsarbeit fernhalten.  

 Es sollen nur Sorten / Herkünfte aufgenommen werden, an der Du selbst Erhaltungsarbeit 

treibst, sie also erhältst und unter Umständen Vermehrungsmaterial gewinnst.  

 Die erste Ausgabe (Ausgabe minus 1) ist ein Prototyp/Probelauf und wir können nur so viele 

Sorten aufnehmen, wie wir schaffen. Das Wichtigste ist jetzt einmal, dass möglichst viele 

Erhalter:innen mitmachen und unsere Vielfalt sichtbar wird. Je nachdem, wie viele 

Rückmeldungen wir bekommen, werden wir die Anzahl der Sorten pro Erhalter:in eventuell 

beschränken müssen. 

 Registrierte Handelssorten, die für den Eigenbedarf, für Züchtungs- oder Forschungszwecke 

vermehrt werden sind auch erwünscht, aber bei der Weitergabe limitiert. Für Deine 

Sortenpräsentationen trägst Du selbst die Verantwortung, insbesondere hinsichtlich 

Sortenschutz, Saatgutverkehrsbeschränkungen etc. Im Zweifelsfall helfen wir gerne 

beratend.  

 Die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt ist unser Hauptanliegen. Wildpflanzen und Material 

aus Wildsammlung dienen in der Regel nicht diesem Ziel und kann daher nicht berücksichtigt 

werden. Du kannst aber in Deiner Vorstellung darauf hinweisen, dass Du Samen von 

Wildpflanzen sammelst und weitergibst 

 Wir möchten die Textlänge nicht von vorneherein beschränken, auch wenn sie aus 

technischen Gründen limitiert ist. Im Bedarfsfall werden wir Textkürzungen vornehmen 

müssen. 

 Die Angaben zu den Sorten sollten Deine persönlichen Erfahrungen wiedergeben. Wir gehen 

davon aus, dass sie der Wahrheit entsprechen. Natürlich liebst Du Deine Sorten und 

möchtest sie möglichst attraktiv darstellen. Übertreibungen und beschönigende Werbetexte 

täuschen nicht nur potenzielle Interessent:innen sondern sind auch unfair anderen 

Erhalter:innen gegenüber. 

 Eine genaue Dokumentation der Herkunft ist sehr wichtig. Wir ersuchen daher, dass Du 

Deine Angaben über Herkunft und Sortenbezeichnung mit besonderer Gewissenhaftigkeit 

machst. Schreibe lieber „unbekannt“, als zweifelhafte Angaben zu machen. 

 F1-Hybriden sowie gentechnisch veränderte Sorten sind genetisch weitgehend uniform und 

können daher keinen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität leisten. Für sie ist deswegen 

grundsätzlich kein Platz in der Sortenfibel. 

 Im Zweifelsfall behalten wir uns vor, Dich um Textkorrekturen zu ersuchen. Bei 

Nichteinhaltung der Regeln müssen wir die Aufnahme in die Sortenfibel verweigern. 

 Wenn Du Vermehrungsmaterial weitergibst, so denke bitte daran, dass Deine Abnehmer 

zumindest die Möglichkeit haben sollten, selbst weiter zu vermehren. Gib also bitte so viel 

Material, dass eine seriöse Erhaltungsarbeit in ausreichender Bestandsstärke leicht möglich 



ist. Über diese vernünftige Mindestmenge der betreffenden Sorte weißt Du als Erhalter:in 

sicher besser Bescheid als wir. 

 Die Weitergabe des Vermehrungsmaterials soll in erster Linie der Sortenerhaltung dienen. 

Eine Abgabe sollte daher möglichst nur in Kleinmengen erfolgen. Abgabe in größeren 

Mengen ist nur unter besonderen Bedingungen möglich, was auch gesetzlich geregelt ist. 

 Es ist uns wichtig, dass die erhaltenen Sorten Allgemeingut bleiben. Dazu ist es notwendig, 

die Abnehmer:innen in eine Nutzungsvereinbarung einzubinden, die entweder dem 

Samenpäckchen aufgedruckt ist oder der Sendung beigelegt wird. Auch an diesem Text 

arbeiten wir noch.  

Kurz zusammengefasst soll in der Nutzungsvereinbarung geregelt sein: 

Ausgeschlossen werden die Anmeldung geistiger Eigentumsrechte wie Patentierung und 

Sortenschutz, ebenso die Sorte ins Anmeldeverfahren zur Zulassung als Handelssorte 

einzubringen, mit „alten“ oder „neuen“ Methoden gentechnisch zu modifizieren, 

Genomsequenzierung vorzunehmen sowie zur Anwendung der Genschere zur Verfügung zu 

stellen. 

Apropos Genomsequenzierung: Bei diesem Verfahren wird das Erbgut einer Pflanze 

entschlüsselt und in digitale Sequenz-Informationen „übersetzt“. Da es noch keinerlei 

Regulierungen oder Gesetze über den Umgang mit digitalen genetischen Informationen gibt, 

eröffnet es neue Möglichkeiten für die digitale Biopiraterie und die Anwendung der 

Genschere, wenn die genetischen Informationen alter Kultursorten weitergegeben werden. 

Im rechtsfreien Raum werden gerade die letzten genetischen Ressourcen neu verteilt – wer 

die digitalen Informationen verwerten und kommerziell nutzen kann, wird sie sich nehmen 

und sichern. Auch das Nagoya Protokoll der Konvention über biologische Vielfalt bietet vor 

dieser neuen Dimension der Biopiraterie keinen Schutz. Darum ist die Genomsequenzierung 

– auch wenn es eine interessante wissenschaftliche Methode ist, die wir an sich nicht 

ablehnen - eine große Gefahr für Vielfalt und Ernährungssouveränität, solange die Gesetze 

hinterherhinken! 


